
Anzeige einer Gehegewildhaltung   
nach § 45 Viehverkehrsverordnung  

Eine Anzeige nach § 45 ist für folgende Tierarten vorgeschrieben: 
Gehegewild, Kameliden, Klauentiere   

Für jeden Bestand mit eigener Registriernummer ist eine gesonderte Anzeige abzugeben! 
Tierhalter : 
Name, Vorname, Firmenname  Registriernummer 

                             03 458 
Straße, Nr.  Ortsteil  

PLZ, Ort  

Telefon  Telefax  

Haustierarzt  

 

Angaben zur Betriebsart  

  Damwild 
  Rotwild  

  Kameliden  
  Klauentiere 

 

Hobbyhaltung  Gewinnung von Fleisch  

 

Anzahl der im Jahresdurchschnitt unter obengenannter Betriebsnummer gehaltener Tiere  
Anzahl Gehegetiere 

Damwild 

Rotwild 

Kameliden 

Klauentiere 

 

Angaben zum Standort der Tiere 
 alle Tiere befinden sich an der vorgenannten Anschrift 

 folgende Tiere befinden sich an einem anderen Standort  

Anzahl Gehegetiere   

Name, Anschrift Damwild Klauentiere  

 

Rotwild  

 

Kameliden  

 

Mir/uns ist bekannt, dass Änderungen zu den vorstehend gemachten Angaben unverzüglich dem 
Veterinäramt des Landkreises Oldenburg zu melden sind. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben 
wird von mir/uns ausdrücklich bestätigt.  

Ort, Datum Unterschrift  

  

An  (weitere Vordrucke/Rückfragen 
das Veterinäramt Tel. 04431/85-391 o. 482) 
Landkreis Oldenburg       
Delmenhorster Straße 6  
27793 Wildeshausen oder per Fax : 04431 / 85468 


